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Zusammenfassung

Die Sonderbeobachtermission in der Ukraine (SMM) ist eine der wenigen Erfolgsgeschichten 
der OSZE seit dem Beginn des bewaffneten Konfliktes in der Ostukraine. Die zivile Mission war 
und ist auf einzigartige Weise in der Lage, in der Hochrisikoregion des Donbass als Quasi-Frie­
denstruppe tätig zu sein. Sie beobachtet die Einhaltung von Waffenstillständen, fördert Dialog 
und bietet humanitäre Hilfeleistungen für die in der Konfliktzone lebenden Menschen. In der 
Geschichte der OSZE gab es zuvor nur eine weitere Mission zur Beobachtung von Waffenstill-
ständen, die Kosovo-Verifikationsmission (KVM). Der vorliegende Beitrag zieht – unter beson­
derer Berücksichtigung dieser beiden Missionen – Bilanz aus den OSZE-Friedensoperationen. 
Alle bisherigen OSZE-Friedensoperationen waren zivile Missionen, und militärische OSZE-Mis­
sionen sind auch in Zukunft schwer vorstellbar. Dieser Beitrag präsentiert Erfahrungen und 
Empfehlungen zur Verbesserung von zukünftigen Missionen der OSZE und von anderen Orga­
nisationen, die in einem Hochrisiko-Umfeld tätig sind.
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Einleitung

Welche Erfahrungen hat die OSZE bei zi­
vilen Friedensoperationen in Hochrisiko-
Gebieten gewonnen?1 Solche Missionen 
sind ein wesentlicher Bestandteil der in­
ternationalen Bemühungen um Konflikt-
verhütung, Krisenmanagement und Frie­
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densaufbau. Laut des Stockholm Interna­
tional Peace Research Institutes wurden 
im Jahr 2020 weltweit 62 Friedensmis­
sionen entsandt – 25 davon unter Lei­
tung der Vereinten Nationen und 16 
unter Leitung der OSZE.2 Auf den ers­
ten Blick scheint es, als habe eine multi­
dimensionale UN-Friedensmission in So­
malia wenig mit einer OSZE-Operation 
auf dem Westbalkan oder in Zentralasien 
gemein. Allerdings würden die meisten 
OSZE-Feldmissionen durchaus als das 
durchgehen, was die Hochrangige Unab­
hängige Gruppe für Friedensmissionen 
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der Vereinten Nationen als „Friedensope­
ration“ bezeichnet – auch wenn die Frie­
densoperationen der OSZE keine „robus­
ten“ Elemente wie etwa den Schutz von 
Zivilisten enthalten. Es ist nach wie vor 
unwahrscheinlich, dass es jemals eine 
OSZE-Mission mit Beteiligung von Poli­
zei- oder bewaffneten Armee-Einheiten 
geben wird. Allerdings wird diese Mög­
lichkeit seit der Genehmigung von Feld­
missionen durch das Dokument von Hel­
sinki von 1992 diskutiert.3

Die Möglichkeit einer militärischen 
Friedensmission durch die OSZE ist 
nur ein einziges Mal erwogen worden, 
und zwar von einer Hochrangigen Pla­
nungsgruppe (HLPG, High-Level Plan­
ning Group) im Rahmen der 1995 ge­
gründeten und von der OSZE geleite­
ten Minsker Vermittlungsplattform zum 
Bergkarabach-Konflikt. In Erwartung ei­
nes Friedensvertrags zwischen Armeni­
en und Aserbaidschan entwickelte die 
HLPG vier verschiedene Optionen für 
eine solche Mission. Die robusteste da­
von beinhaltete die Entsendung bewaff-
neter, aus Infanteriebataillonen bestehen­
der Kontingente, die fast 5000 Soldaten 
umfasst hätten. Die Bemühungen um 
eine Friedensmission der OSZE nahmen 
Ende 2020 jedoch ein plötzliches Ende, 
als Aserbaidschan sein Territorium ge­
waltsam zurückeroberte und Russland 
ein nationales Kontingent zur Friedenssi­
cherung in die Region schickte.

Die Erfahrung der OSZE mit 
Friedensmissionen

Welche politischen und operativen Er­
kenntnisse konnten im Rahmen der 
OSZE-Missionen gewonnen werden? 
Und wie können diese Erkenntnisse die 
Effektivität sowie die politische und ope­
rative Durchführbarkeit zukünftiger Frie­
densmissionen verbessern?

In den letzten 25 Jahren enthielten 
die Mandate mehrerer Feldoperationen 
polizeiliche oder militärische Komponen­
ten, auch wenn es sich dabei nur um in­
dividuelle Sekundierungen handelte und 
nicht um die Entsendung ganzer mi­
litärischer Einheiten. Militärbeobachter 
wurden etwa nach Moldau (seit 1993) 
und Georgien (2008) entsendet. Zivile 
Grenzbeobachter wurden entlang der 
georgisch-russischen Grenze (1999-2005) 
eingesetzt, und zivile Polizeiberater wa­
ren Teil der Community Security Initiati­
ve in Kirgisistan (2010-2015).

Für Friedensförderung wurden natio­
nale Polizeikräfte durch die OSZE-Missi­
on in Kroatien sowie im Rahmen der 
Community Security Initiative in Kirgi­
sistan ausgebildet und gestärkt. Die Mis­
sion in Skopje mit ihrem Public Safety 
and Community Outreach Department 
widmet sich nach wie vor den Themen 
Polizeiausbildung sowie Kontrolle und 
Reformen der Polizei. Zudem unterstützt 
sie die Polizei beim Kampf gegen den il­
legalen Waffenhandel und die organisier­
te Kriminalität.4

Während sich die OSZE-Feldoperatio­
nen in Zentralasien und auf dem West­
balkan auf die Stärkung von Resilienz 
und guter Regierungsführung konzen­
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triert haben, dienten die Missionen in 
Bosnien und Herzegowina, im Kosovo 
und in Nordmazedonien dem Zweck, 
die Umsetzung der Friedensverträge und/
oder UN-Resolutionen mit dem Ziel der 
Konfliktverhütung und -lösung zu unter­
stützen.

Die OSZE-Missionen zur 
Waffenstillstandsbeobachtung

Bisher gab es nur zwei OSZE-Missio­
nen, die mit Friedensoperationen militä­
rischer Art vergleichbar wären: die Koso­
vo-Verifikationsmission (KVM) und die 
Sonderbeobachtermission in der Ukrai­
ne (SMM). Diese beiden zivilen Missio­
nen zur Waffenstillstands-Beobachtung 
begannen jeweils unter eher ruhigen Um­
ständen, endeten aber letztendlich in ak­
tiven Konfliktsituationen, in denen es 
keinen Frieden mehr gab, der zu sichern 
gewesen wäre. Die Entsendung der KVM 
nach Jugoslawien fand während der sich 
zuspitzenden Kosovokrise im Jahr 1998 
statt, als die USA und die NATO an­
gesichts der Gewalttaten vor Ort damit 
drohten, militärisch gegen das Milošević-
Regime vorzugehen. Das Mandat der 
KVM – das ohne die OSZE ausgehandelt 
worden war und aus dem Holbrooke- 
Milošević-Abkommen abgeleitet wurde – 
forderte beide Seiten dazu auf, die Ge­
walttaten zu beenden, ihre bewaffneten 
Streitkräfte aus dem Kosovo abzuziehen 
und einen Waffenstillstand einzuhalten. 
Die KVM sollte etwa zweimal so groß 
sein wie die gegenwärtige SMM, konn­
te ihre Präsenz aber nicht schnell genug 
anpassen, um den zunehmenden Sicher­

heitsbedrohungen gewachsen zu sein. Im 
März 1999, sechs Monate nach ihrer 
ursprünglichen Entsendung, musste die 
Mission aus Sicherheitsgründen in die be­
nachbarte Ehemalige Jugoslawische Re­
publik Mazedonien (EJRM – heute Nord­
mazedonien) verlegt werden, bevor sie 
schließlich beendet wurde.

Die SMM wurde Anfang 2014 als 
ein präventiver Einsatz entwickelt, der 
auf Deeskalation, Vertrauensbildung und 
Dialogförderung in der gesamten Ukrai­
ne ausgerichtet war. Innerhalb weniger 
Wochen fand sich die Mission jedoch in 
einem bewaffneten Konflikt wieder und 
musste sich an neue Sicherheitsbedingun­
gen und neue Aufgaben zur Beobachtung 
des Waffenstillstands auf Grundlage der 
Minsker Vereinbarungen anpassen. Seit­
dem ist die SMM zu einem wichtigen 
Instrument der Krisenbewältigung in der 
Ukraine geworden.

Im Folgenden werde ich auf sechs 
wesentliche Eigenschaften dieser beiden 
Missionen eingehen, wobei ich dabei den 
Schwerpunkt auf die SMM legen werde. 
Das Ziel ist es, Erkenntnisse und bewähr­
te Praktiken zu identifizieren sowie Emp­
fehlungen für zukünftige OSZE-Missio­
nen und andere regionale oder interna­
tionale Missionen unter VN-Mandat zu 
formulieren.

Missionsmandate

Das Mandat der KVM wurde ohne Betei­
ligung der OSZE verhandelt. Dies führ­
te zu einer Diskrepanz zwischen dem 
politischen Prozess, der operativen Pla­
nung und der strategischen Kontrolle. 
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Die Agenda der Mission war außeror­
dentlich breit angelegt. Sie umfasste das 
Beobachten des Waffenstillstandes, die 
Untersuchung entsprechender Verstöße, 
die Unterstützung der Rückkehr von Ver­
triebenen sowie die Überwachung der 
Regierungsarbeit und der Wahlen. Die­
se Vielzahl an Aufgaben führte gemein­
sam mit organisatorischen Defiziten da­
zu, dass die KVM-Führung nicht in der 
Lage war, einen einheitlichen Plan zu de­
ren Umsetzung zu entwickeln.5

Im Gegensatz dazu wurde das SMM-
Mandat vom Schweizer OSZE-Vorsitz ge­
meinsam mit weiteren Teilnehmerstaaten 
im Zuge der Maidan-Krise 2014 entwor­
fen und verhandelt. Trotz eines äußerst 
aufgeheizten politischen Klimas wurde 
das Mandat einstimmig verabschiedet 
und genoss bis zum Abschluss der vor­
liegenden Analyse große Unterstützung.6 

Da das Mandat breit angelegt ist, konn­
te der geographische Geltungsbereich der 
Mission flexibel gehandhabt werden – 
was angesichts der illegalen Annexion der 
Krim durch Russland unverzichtbar war. 
Dennoch weist das Mandat einige Schwä­
chen auf. In bestimmten Bereichen – et­
wa was die Dialogförderung betrifft – 
hätte eine präzisere Sprachwahl zu mehr 
Synergien mit anderen laufenden OSZE-
Initiativen in der Ukraine führen kön­
nen. Ein weiteres Defizit ist die fehlen­
de Berücksichtigung einer Geschlechter­
perspektive innerhalb der Missionsaktivi­
täten.

Die Flexibilität des SMM-Mandats er­
möglichte es, schnell auf Konfliktdyna-
miken vor Ort zu reagieren. Obwohl 
sich die Mission seit 2014 nicht verän­
dert hat, wurden ihr zusätzliche Aufga­

ben zugewiesen, etwa durch die Trila­
terale Kontaktgruppe (TKG) oder das 
Normandie-Format. Der OSZE-Bericht 
„A Peaceful Presence“ verdeutlicht, dass 
die Kapazitäten der Organisation zur Pla­
nung von Missionen immer noch sehr 
begrenzt sind. Deswegen besteht die Ge­
fahr, dass auf kurzfristig auftretende Not­
fälle mit bloßen Verlegenheitslösungen 
reagiert wird. Für langfristige Planungen 
und Strategien bestehen kaum Kapazitä­
ten und Möglichkeiten.7

Einsatzbedingungen

Sowohl die KVM als auch die SMM be­
fanden sich in der paradoxen Situation, 
im Rahmen einer zivilen Friedensmissi­
on mit militärischen Herausforderungen 
umgehen zu müssen.8 Während der kur­
zen Planungsphase für die KVM im Jahr 
1998 waren die Führungskräfte der OSZE 
nicht in der Lage, klare Anweisungen zu 
geben, wie das Mandat umzusetzen sei. 
Außerdem ging der Rekrutierungsprozess 
(vor allem für die Sekundierung von 
Experten mit Erfahrung bei der Waffen-
stillstandsverifizierung und Polizeiarbeit) 
schleppend voran, trotz eines entspre­
chenden Aufrufs der UN an alle OSZE-
Teilnehmerstaaten.9 Nach drei Monaten 
waren 700 Beobachter im Einsatz. Als 
die Mission im März 1999 aufgrund von 
Sicherheitsbedenken beendet wurde, war 
die Zahl der Beobachter auf 1400 gestie­
gen. Der KVM fehlte von Anfang an eine 
adäquate institutionelle Unterstützung, 
die für eine beschleunigte Aufstellung 
von Einsatzkräften und Beobachtern er­
forderlich gewesen wäre. Auch eine be­
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sondere Sorgfaltspflicht, die gerade für 
eine so ambitionierte und in einem ak­
tiven Konfliktgebiet tätige Feldoperation 
notwendig gewesen wäre, war nicht vor­
handen.

Im Gegensatz dazu konnte sich die 
SMM von Anfang an auf die Unterstüt­
zung durch das OSZE-Sekretariat und 
insbesondere auf das Konfliktverhütungs-
zentrum (KVZ) verlassen. Diese Unter­
stützung ermöglichte es der Mission, ihre 
Operationen, ihr Personal und ihre Mate­
rialbeschaffung immer wieder anzupas­
sen. Dank der im Rahmen der KVM ge­
wonnenen Erfahrungen sowie der Befug­
nisse durch Ministerratsbeschluss 
Nr. 3/11 zum Konfliktzyklus10 konnte 
sich die SMM darauf verlassen, dass fol­
gende Elemente bereits vorhanden wa­
ren:
• ein operativer Rahmen für Krisenre­

aktion und Personal,
• eine Liste verfügbarer Mitarbeiter, die 

schnell entsendet werden können,
• ein virtueller Ausrüstungspool.11

Unparteiliche Berichte und 
Verhaltensweisen

Unparteilichkeit ist eine entscheidende 
Voraussetzung für jede OSZE Feldmissi­
on – ebenso wie ein Konsens und ein 
gewaltfreies Vorgehen. Ende der 1990er 
Jahre war die OSZE in einen anhaltenden 
Machtkampf zwischen dem Milošević-Re­
gime und der kompromisslosen US-Di­
plomatie verstrickt, die vom UN-Sicher­
heitsrat und der Nato unterstützt wurde. 
Der gemeinsame Beschluss, eine OSZE-

Mission zu entsenden, war Teil eines Ab­
kommens, das auch eine Überwachung 
Jugoslawiens aus der Luft durch die 
NATO beinhaltete. Die Sicherheit der 
KVM hing von einer sogenannten NATO 
Extraction Force in der benachbarten 
EJRM ab.12 Aufgrund der Ernennung 
des US-Diplomaten William Walker als 
Missionschef war es der OSZE nicht 
mehr möglich, unparteiisch und neutral 
zu bleiben, da sich die USA eindeutig 
als Gegner des Milošević-Regimes positio­
niert hatten. Dies zeigte sich in drama­
tischer Weise, als der Missionschef im 
Gastgeberstaat zur Persona non grata er­
klärt wurde.13

Im Gegensatz dazu ist die SMM nicht 
aus „Brinkmanship“- Diplomatie hervor­
gegangen und konnte daher ihre Unpar­
teilichkeit wahren. Obwohl sie gelegent­
lich kritisiert wurde, hat die SMM ent­
gegen der üblichen UN-Praxis eine „Poli­
tik der Nicht-Zuweisung“ betrieben, also 
ein „Berichten der Fakten, ohne dabei 
Schuldzuweisungen vorzunehmen, und 
Probleme im Bereich harte Sicherheit mit 
den humanitären, politischen und sozio-
ökonomischen Konsequenzen des Kon­
flikts abzuwägen“.14 Dennoch gab es hart­
näckige Versuche, die Mission politisch 
in Bezug auf Sorgfaltspflichtfragen oder 
Schuldzuweisungen bei Verstößen gegen 
den Waffenstillstand zu beeinflussen – 
auch von nationalen OSZE-Delegationen.

Vor- und Nachteile der Nutzung 
moderner Technik

Während die KVM eine „Low Tech“-Mis­
sion war, erwarb die SMM auf politi­
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schen Druck des amtierenden Vorsitzes 
hin moderne technische Ausrüstung wie 
etwa Kameras, Satellitenbildgeber, akusti­
sche Sensoren und Drohnen (UAV, un­
armed aerial vehicles, unbemannte Luft-
fahrzeuge), um die von ihren Bodenpa­
trouillen gesammelten Informationen zu 
ergänzen. Die Nutzung solcher Technolo­
gien durch die SMM wurde durch das 
Minsker Waffenstillstandsabkommen er­
möglicht. Der OSZE fehlte es aber an 
Wissen über die Anschaffung oder Nut­
zung von Drohnen. Sie traf deshalb eine 
Vereinbarung mit einem privaten Unter­
nehmen, wodurch sämtliche technische 
Dienstleistungen und die notwendige Ex­
pertise dafür ausgelagert wurden, aber 
dennoch unter Kontrolle der SMM blie­
ben.15

Der Einsatz von UAVs erleichterte 
die Arbeit der Mission, da sie auf die­
se Weise Aufgaben übernehmen konnte, 
die ansonsten von Patrouillen in gefähr­
lichen Gebieten oder verbotenen Berei­
chen durchgeführt worden wären. Die 
Fernüberwachung spielte auch während 
der COVID-19-Pandemie eine wichtige 
Rolle, da sie Versuche erschwerte, die 
Pandemie als Vorwand für Lockdowns, 
Zugangsverweigerungen und Schließun­
gen von „Grenzen“ zu nutzen.

Der Einsatz von Drohnen in aktiven 
Konfliktzonen ist gefährlich und teuer. 
Die Drohnen werden oft elektronisch ge­
stört oder beschossen – was einen klaren 
Verstoß gegen die Minsker Vereinbarun­
gen darstellt. Vom ersten Drohnenflug 
im Oktober 2014 bis zum 31. März 2019 
verlor die SMM 39 UAVs. Davon gingen 
67 Prozent in Gebieten verloren, die 
nicht von der Regierung kontrolliert wer­

den, 31 Prozent in Gebieten, die von der 
Regierung kontrolliert werden, und zwei 
Prozent entlang der Kontaktlinie.16

Mit dem zunehmenden Einsatz mo­
derner Technik sind auch Probleme im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung 
und Nutzung der gesammelten Daten 
aufgetreten. Die SMM musste feststellen, 
dass sie zu schlecht ausgestattet war, um 
eine große Menge an Informationen aus 
verschiedenen Quellen zu verarbeiten. 
Zudem dauerte der Zugriff der Beobach­
ter auf Satelliten- und Drohnenbilder oft 
zu lange, als dass er für die Planung von 
Patrouillen und die Umsetzung von Maß­
nahmen effektiv gewesen wäre. Ein neues 
Informations-Managementsystem musste 
für die Zusammenführung von Daten 
und die Vorbereitung von Entscheidun­
gen, Plänen und öffentlichen Berichten 
eingeführt werden.17

Rechtsstatus und Sorgfaltspflicht

Der Umstand, dass die OSZE keine 
Rechtspersönlichkeit besitzt, ist ein 
schweres Hindernis für ihre Feldmissio­
nen. Die SMM konnte ihre Feldpräsenz 
erst dann wie geplant aufbauen, als 
eine Absichtserklärung mit der Gastge­
ber-Regierung zustande gekommen war 
– mehrere Wochen nach Beginn der Mis­
sion.18 Noch problematischer war, dass 
die OSZE während dieser ersten Wochen 
ohne rechtlichen Schutz in der Ukraine 
für jeden verursachten Schaden zur Re­
chenschaft gezogen werden konnte. Wäh­
rend dieser Phase wurden acht Beobach­
ter von einer Gruppe Kosaken als Geiseln 
genommen. Dabei stellte sich die Frage, 
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wer dafür haften würde, falls es zu Per­
sonenschäden kommen sollte: der Missi­
onschef, der Generalsekretär, der amtie­
rende Vorsitz oder vielleicht die sekun­
dierenden Teilnehmerstaaten? Bis heute 
sind solche Fragen nach der Sorgfaltsp­
licht nicht geklärt.19 Ein Problem der 
SMM ist auch, dass der Schutz ihres Per­
sonals von Garantien der Kriegsteilneh­
mer abhängt. Im Gegensatz zur KVM ver­
fügt die SMM über keine eigene militä­
rische Evakuierungseinheit. Eine komple­
xe Konfliktumgebung erfordert es, dass 
Vorkehrungen zur Sorgfaltspflicht Teil 
der Missionsplanung sind. Leider war 
dies bei beiden Friedensmissionen der 
OSZE nicht der Fall. Im Fall der KVM 
blieb zum Beispiel die Bitte der OSZE 
um eine mobile medizinische Betreuung 
– einschließlich Militärambulanz und ge­
panzerter Fahrzeuge – nach der Entsen­
dung der Mission monatelang unbeant­
wortet.20

Partnerschaften für gemeinsame oder 
hybride Missionen

Bisher gab es noch keine gemeinsamen 
Missionen der OSZE mit anderen inter­
nationalen Organisationen. Die Europäi­
sche Sicherheitscharta von Istanbul aus 
dem Jahr 1999 würde es der OSZE je­
doch ermöglichen, mit anderen regiona­
len und internationalen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, auch bei der Frie­
denssicherung.21 Im Jahr 2014 wurde ein 
Vorschlag für eine hybride oder „erwei­
terte“ SMM gemacht, als Deutschland, 
Frankreich, Italien und die Russische Fö­
deration jeweils anboten, der Mission 

Drohnen und militärische Ausrüstung 
zur Verfügung zu stellen. Zu diesen An­
geboten der einzelnen Länder gehörte 
auch ein Schutz durch militärische Ein­
heiten. Die Einbeziehung nationaler mi­
litärischer Einheiten in die SMM hätte 
jedoch den zivilen und unparteilichen 
Charakter der Mission untergraben kön­
nen. Zudem wären dafür ein zusätzlicher 
Beschluss des Ständigen Rats sowie ein 
bilaterales Stationierungsabkommen für 
Streitkräfte mit der Ukraine nötig gewe­
sen.22

Ein weiterer Vorschlag für eine hybri­
de Operation – ebenfalls in der Ukrai­
ne – kam 2017 aus Russland. In einem 
Entwurf für eine Resolution des UN-Si­
cherheitsrats schlug Russland vor, die 
SMM entlang der Kontaktlinie durch 
eine leicht bewaffnete UN-Friedenstrup­
pe zu schützen.23 Die Ukraine lehnte die 
Möglichkeit einer hybriden UN-OSZE-
Mission ab und schlug im Gegenzug bei 
der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen 2017 eine robuste friedenser­
zwingende Mission gemäß Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen vor. 
Dadurch wäre die SMM überflüssig ge­
worden.24 Beide Vorschläge fanden we­
nig Zuspruch und wurden aufgegeben.

Wie auf die Erfolgsgeschichte der SMM 
aufgebaut werden kann

Die SMM hat bewiesen, dass sie seit 
ihrer Entsendung 2014 in der Lage ist, 
viel zu lernen. Trotz ständiger Verstöße 
gegen den Waffenstillstand, Zugangsver­
weigerungen und der COVID-19-Pande­
mie hat sie ihre Arbeit auf beiden Seiten 
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der Kontaktlinie fortgesetzt – wenn auch 
teilweise stark eingeschränkt. Im Laufe 
der Jahre haben sich Forscher und Fach­
leute mit der Mission beschäftigt, deren 
Effektivität untersucht und größtenteils 
gelobt.25

Angesichts des ermutigenden Beispiels 
der SMM ist es denkbar, dass die Teil­
nehmerstaaten auch einer ähnlichen Mis­
sion in einem anderen Land zustimmen 
würden, sollte eine veränderte Sicher­
heitslage und politische Situation dies 
erfordern. Die naheliegendste Möglich­
keit wäre eine Operation in der Region 
Bergkarabach. Sicher: Die Ko-Vorsitzen­
den der Minsk-Gruppe und die HLPG 
wurden durch die Entsendung der rus­
sischen Friedenstruppe an den Rand ge­
drängt. Eine Expertengruppe argumen­
tiert dennoch, dass eine multinationale 
OSZE-Friedenstruppe immer noch benö­
tigt wird, „denn es könnte sein, dass 
Moskau im Laufe der Zeit die Kosten 
und Belastungen nicht mehr tragen will, 
die es sich nun allein aufgeladen hat“.26 

Eine mögliche Beilegung des Bergkara­
bach-Konflikts könnte also eine zivile 
OSZE-Friedensmission erfordern, um die 
Einhaltung von Verpflichtungen zu be­
obachten und Aktivitäten zum Friedens­
aufbau zu unterstützen. Dies wäre von 
den politischen Entwicklungen abhängig 
und könnte Teil eines breitangelegten 
Rahmenwerks sein.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Im Vergleich zu den klassischen militä­
rischen UN-Friedensmissionen haben zi­
vile Operationen einen leichten „Foot­

print“, was ein Vorteil ist. Zivile Missio­
nen setzen außerdem keine Zwangsmit­
tel ein, sondern agieren als Vermittler. 
Dadurch ist es leichter, einen Konsens 
für ihr Mandat zu erreichen, vom Gast­
geber-Staat akzeptiert zu werden und 
unparteiisch zu bleiben. Entscheidend 
ist hier, eine effektive Abstimmung zwi­
schen politischer und operativer Ebene 
bei der Mandatswahrnehmung zu garan­
tieren und gleichzeitig die Möglichkeit 
zu haben, die Mission besser zu schützen, 
falls sie in einer bewaffneten Konfliktzo-
ne operiert.27

Das Mandat und die zusätzlichen Auf­
gaben der SMM gehen deutlich über 
das Beobachten von Waffenstillständen 
hinaus und beinhalten das Beobachten 
und Berichten von Verstößen gegen die 
Menschenrechte und die ökologische Si­
cherheit. Gleichzeitig bietet sie Good Of­
fices und Vermittlungsdienste an.28 Der 
Einsatz der OSZE für diesen ganzheitli­
chen Ansatz hat sich als Vorteil erwiesen. 
Heutige Friedensmissionen müssen sich 
zunehmend mit Themen wie Instabilität, 
fragile Staaten und Governance in allen 
Phasen des Konfliktzyklus beschäftigen.

Die aktuellen geopolitischen Trends 
lassen vermuten, dass Friedensmissionen 
als Instrumente für die Konfliktverhü-
tung und das Krisenmanagement auch in 
den kommenden Jahren gefragt sein wer­
den. Bei der Planung einer solchen Mis­
sion (oder auch einer anderen OSZE-Mis­
sion) sollten folgende Empfehlungen be­
rücksichtigt werden, die auf den bei frü­
heren Missionen (vor allem der SMM) ge­
wonnenen Erfahrungen und bewährten 
Praktiken beruhen:
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• Ausarbeitung eines flexiblen Missi­
onsmandates: Missionsmandate soll­
ten nur in den Bereichen Vorschrif­
ten machen, in denen dies nötig ist. 
Ein gutes Missionsmandat erleichtert 
der Missionsleitung eine ordentliche 
Planung und Strategieentwicklung. 
Ein Kompromiss beziehungsweise ein 
Konsens für das Mandat kann auch 
durch interpretative Erklärungen er­
reicht werden, so wie dies bei der 
SMM der Fall war. Eine explizite 
Erwähnung von Geschlechterparität 
und Geschlechterperspektiven sollte 
ein wesentlicher Bestandteil des Man­
dats sein.

• Sicherstellung einer zuverlässigen 
institutionellen Unterstützung für 
die Entsendung der Mission: Die 
Wichtigkeit einer soliden institutio­
nellen Unterstützung wurde durch 
die Unfähigkeit der KVM, rasch Ex­
perten mit der passenden Qualifikati-
on zu entsenden, verdeutlicht. Eine 
schnelle Sekundierung von zivilem 
Personal mit geeigneten militärischen 
Kenntnissen hängt jedoch mehr von 
den Teilnehmerstaaten ab als von 
der OSZE selbst. Listen für rasche 
Entsendungen und neue interne Stan­
dardvorgehensweisen (SOPs, Standard 
Operating Procedures) für das gesam­
te Sekretariat sind hilfreich für eine 
rasche Reaktion.29 Ein verstärktes Pla­
nungsteam im Sekretariat könnte effi-
zientere Vorsorgemaßnahmen treffen 
und die Planung der Mission besser 
umsetzen – dies gilt nicht nur für 
den Fall einer möglichen Mission in 
Bergkarabach, sondern auch für ande­
re Missionen. Es wäre überlegenswert, 

ob die HLPG enger an die Arbeit 
des KVZ angebunden werden könn­
te, und damit höhere Planungskapazi­
täten innerhalb des Sekretariats und 
quer durch das gesamte Missionsspek­
trum erreicht werden könnten.

• Wahrung der Unparteilichkeit: Die 
Nationalität des Missionsleiters spielt 
in diesem Kontext durchaus eine Rol­
le. Zusätzlich sollten Missionsberich­
te eine SOP beinhalten, die dazu auf­
fordert, „keine Schuldzuweisungen“ 
vorzunehmen. Die OSZE sollte Ver­
fahren für den Umgang mit nicht-an­
erkannten Akteuren auf Grundlage 
des OSZE-Dokuments „Stabilisieren­
de Maßnahmen für örtlich begrenzte 
Krisensituationen“30 entwickeln.

• Nutzung moderner Technologien: 
Die Beobachtung mit technischen 
Mitteln ist zu einem besonderen 
Merkmal der SMM geworden. Durch 
das Beobachten aus der Ferne kön­
nen gefährliches Terrain und unsiche­
re Checkpoints vermieden werden. 
In Kombination mit einer verbesser­
ten Datenverarbeitung und operativen 
Planung können Missionen dadurch 
effektiver und sicherer gemacht wer­
den. Plattformen zur Datenverarbei­
tung und die entsprechenden Fach­
kenntnisse sollten von Anfang an zur 
Verfügung stehen. Die OSZE-Feld­
missionen können von den Erfahrun­
gen der SMM profitieren und techno­
logische Mittel auch für andere Aufga­
ben nutzen, wie etwa für die Risiko­
beurteilung von Naturkatastrophen.

• Kohärenz von Sorgfaltspflicht und 
Missionsplanung: Für jede zivile 
Feldmission, die in einer Hochrisiko-

OSZE-Friedensmissionen: Bilanz und Zukunftsperspektiven

65

https://doi.org/10.5771/9783748911449-04 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783748911449-04
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Umgebung tätig ist, sollten von An­
fang an eine Sorgfaltspflicht-Strategie 
und entsprechende Überwachungs­
maßnahmen existieren.

• Berücksichtigung der Risiken ge­
meinsamer Missionen: Missionen, 
die gemeinsam mit anderen Organisa­
tionen ausgeführt werden, sind zwar 
denkbar, aber politisch schwer mach­
bar. Vereinbarungen für gemeinsame 
Einsätze mit der Polizei oder Armee­
kontingenten würden die Planungska­
pazitäten der OSZE stark beanspru­
chen und ihre Unparteilichkeit poten­
ziell gefährden. Zudem wäre dafür 
eine Resolution des UN-Sicherheits­
rats erforderlich.

• Wahrung einer engen Verbindung 
zwischen den politischen und ope­
rativen Prozessen: Das Schicksal der 
KVM hat gezeigt, wie wichtig es 
ist, dass die Leiter der Feldoperatio­
nen am politischen Prozess beteiligt 
sind. Damit wird eine Aufsplitterung 
der Verantwortlichkeiten vermieden 
– eine ständige Gefahr bei komple­
xen Operationen. Im Fall der SMM 
wurde dieses Problem gelöst, indem 
der Leitende Beobachter der SMM 
aktiv in den Minsk-Prozess einbezo­
gen wurde (als Koordinator für die 
Arbeitsgruppe Sicherheit der Trilate­
ralen Kontaktgruppe).

• Mehr Bewusstsein schaffen für die 
Vorzüge der OSZE und ihrer Ope­
rationen: Angesichts ihres umfang­
reichen Erfahrungsschatzes sollte die 
OSZE mehr in ihren institutionel­
len Lernprozess und ihre Outreach-
Aktivitäten investieren. Es ist wich­
tig, dass die Teilnehmerstaaten und 

andere internationale Organisationen 
mehr Vertrauen in die Fähigkeit der 
OSZE entwickeln, Krisen zu bewälti­
gen und Friedensmissionen zu betrei­
ben – auch in Zonen mit kriegeri­
schen Auseinandersetzungen.
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